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 mit der Aufforderung an alle an dem innersyrischen Konflikt beteiligten Parteien, die 

militärischen Aktionen im ganzen Land, einschließlich im Einsatzgebiet der UNDOF, ein-

zustellen und das humanitäre Völkerrecht zu achten, 

 feststellend, dass nicht zur Wirkung gelangte explosive Kampfmittel, explosive 

Kampfmittelrückstände und Minen eine erhebliche Gefahr für das Personal der Vereinten 

Nationen im Einsatzgebiet der UNDOF darstellen, und in dieser Hinsicht unter Betonung 

der Notwendigkeit der Durchführung von Minenräumoperationen unter strikter Einhaltung 

des Truppenentflechtungsabkommens von 1974, 

 seine Bereitschaft bekräftigend, die Listung von Personen, Gruppen, Unternehmen 

und Einrichtungen zu erwägen, die die Organisation Islamischer Staat in Irak und der Le-

vante (ISIL, auch bekannt als Daesh) oder die Al-Nusra-Front (auch bekannt als Jabhat Fatah 

al-Sham oder Hayôat Tahrir al-
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Auslieferung der Ausrüstung der UNDOF und der vorübergehenden Nutzung alternativer 

Ein- 
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